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Schrader, Stefan

Von: Holger Theilig <holger.theilig@kist-theilig.de>
Gesendet: Freitag, 13. Oktober 2023 16:47
An: Schrader, Stefan
Cc: 'Joachim Huber'; 'Dennis Schumacher'; Schmidt, Peter
Betreff: 23041 LRA NOK LES Fassade - Unterstützung bei der Machbarkeitsstudie "Sanierung"
Anlagen: 23041 LRA NOK LES Fassade - Vorberechnung Trag-QS Brüstungsplatte Pos 6-1 .pdf; Schriftverkehr Brüstungsplatten.pdf

Sehr geehrter Herr Schrader,

ich habe mir die noch vorhandenen alten Statikunterlagen zur Außenhülle durchgeschaut, gecannt und Herrn Architekt Joachim Huber übersandt.

Nach Durchsicht der Unterlagen hatten wir neben einigen Telefonaten einen abschließenden gemeinsamen Besprechungstermin am 28.09.2023 in der LES.
Hier verschaffte uns auch der Hausmeister Zugang zu einigen Bereichen, die wir noch nicht kannten, insbesondere das UG war für mich neu.

Bei diesem gemeinsamen Vororttermin wurde auch nochmals über den Rückbau der vorgehängten Waschbetonplattenverkleidungen bzw. -sandwichplatten
gesprochen.
Ein Rückbau der Vorsatzschale wird ohne Schädigungen der Tragschale nicht möglich sein. Grund hierfür ist, dass viele einzelne Befestigungen die
Vorsatzschale an der
Tragschale halten (s. Planauszug). Ein weiterer Grund für einen Verzicht auf einen Rückbau ist die Tatsache, dass es bereits zum Zeitpunkt der Errichtung
Streitigkeiten zu den
Brüstungsplatten aufgrund zu großer Verformungen gab. Es wurden Herr Prof. Dr. Glatz und Herr Prof. Dr. Müller als Gutachter eingeschaltet. Diese machten
Sanierungsvorschläge
(s. Anlage „Schriftverkehr Brüstungsplatten“)  in Form von zusätzlich anzubringenden Befestigungen (Stahlwinkel) zwischen Tragplatte und Decke.

Auszug Plan 5.06.01.00 Konrad Kober & Co. vom 22.03.1975:

So kamen wir gemeinsam zu dem Schluss, dass ein maschineller Rückbau der Vorsatzschalen vermeintlich zu großen Schädigungen der Tragschalen führen
würde, man dies
Stück für Stück mit der Hand abbrechen müsste, und somit eine wirtschaftliche Sanierung der Außenhülle nur mittels einer vorgehängten neuen Fassade wird
realisieren können.

Da wir bei unserer Vorabuntersuchung auch auf die Kosten achten sollen, habe ich mich dann nach diesem Termin nur mit dem Tragquerschnitt der
Brüstungsplatte beschäftigt,
weil diese zusammengesetzten Querschnitte m. E. die maßgeblichen Bauteile sind.
Es erfolgte eine Berechnung (s. Anhang) nur der Tragschale der Brüstungsplatten. Die Nachweise gelangen unter bestimmten Voraussetzungen, welche alle
mit Herrn Huber
abgestimmt waren/wurden. Diese Voraussetzungen, auch hinsichtlich der direkten Befestigung, haben für alle anderen vorgehängten Platten und
Sandichplatten ebenso Gültigkeit.

Desweiteren wurden noch einige andere Bauteile, welche evtl. rückgebaut werden sollen, betrachtet. Anhand 2 Ansichten und noch ein paar Bauteilschnitten,
die aus alten
Planunterlagen entnommen wurden, versuche ich nachfolgend die Ertkenntnisse zusammenzufassen.
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Markisenblende (weiß): die Markisenblenden können rückgebaut werden. Diese sind nur an den überstehenden Unterzügen mit normaler Bewehrung
angehängt.

FT-Blenden vor den Treppenhausfenstern (weiß): die Fertigteile können rückgebaut werden.

FT-Blenden vor den Fenstern (weiß): die Fertigteile können rückgebaut werden.

Kamin, außenliegend, derzeit ungenutzt: der Kamin hat keine aussteifende Funktion für das Gebäude und kann somit rückgebaut/abgebrochen werden.

Überstand der Unterzüge: die Auskragungen können leider aufgrund der Bew.-Führungen nicht zurückgeschnitten werden.

Brüstungen: eine Vorberechnung (s. Anlage) wurde durchgeführt. Unter folgenden Bedingungen/Kontollen kann eine vorgehängte Fassade errichtet werden:

- Fenster müssen auf dem Tragquerschnitt sitzen

- Aufbau gem. Absprache ist zu beachten (s. auch
Vorberechnungen S. 1)

- Der Lastabtrag aus der vorgesetzten Fassade
muss direkt auf den Tragquerschnitt erfolgen.

- Alle Auflager/Befestigungen müssen überprüft
werden. Auch die von Prof. Dres. Glatz & Müller
zusätzlich angegebenen Befestigungen müssen
vorhanden sein und überprüft werden.

           Querschnitt:

Wandplatten: es gibt bei diesem Gebäude sehr viele verschiedene Arten von Wandplatten samt unterschiedlichen Befestigungen. Die Befestigungen reichen
von
                      Auflagernasen bis hin zu eingelegten Anschlussbewehrungen (s. Schnitte). Für die weiteren Planungen der neuen Fassade muss von nahezu
den gleichen
                      Anforderungen/Bedingungen wie bei den Brüstungsplatten ausgegangen werden:

- Aufbau gem. Absprache ist zu beachten
(s. auch Vorberechnungen S. 1)

- Der Lastabtrag aus der vorgesetzten
Fassade muss direkt auf den tragenden
Querschnitten erfolgen.

- Alle Auflager/Befestigungen müssen auf
deren Tragfähigkeit überprüft werden.

           Querschnitte:

Attiken: auch bei den Attiken gibt es bei diesem Gebäude ein paar unterschiedliche Platten mit sich etwas unterscheidenden Befestigungen. Auch für die
             Attikaplatten gelten für die weiteren Planungen:
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- Aufbau gem. Absprache ist zu beachten (s. auch
Vorberechnungen S. 1)

- Der Lastabtrag aus der vorgesetzten Fassade
muss direkt auf die Tragquerschnitte
(Überzüge/Ortbetonattiken) erfolgen.

- Die Auflager/Befestigungen müssen hinsichtlich
Tragfähigkeit überprüft werden.

           Querschnitte:

Abschließend möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass es sich hierbei nur um eine grobe Vorabbewertung handelt und dass im Zuge der eventuell
umzusetzenden
Sanierung eine deatillierte und prüffähige statische Berechnung aller neuen und aller neu bzw. anders belasteten Bestandsbauteile erfolgen muss.

Bei Rückfragen: Bitte melden Sie sich bei mir.

Schönes Wochenende, mit freundlichen Grüßen
Holger Theilig
_______________________________

Ingenieurbüro Kist & Theilig
Beratende Ingenieure PartGmbB
Badgasse 10
74821 Mosbach
fon +49 6261 93 69 0
fax +49 6261 93 69 39

Ust-Id.Nr:DE293005206












































































